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Wann beginnt Arbeit, wo 
endet sie? Das ist eine 
der drängenden Fragen 

in einer Zeit, in der es keinen festen 
Moment für den Beginn der Arbeit 
gibt und erst recht kein statisches 
Ende mehr. Zwar definiert § 2 ArbZG 
Arbeit über die Arbeitszeit: „Arbeits-
zeit (...) ist die Zeit vom Beginn bis 
zum Ende der Arbeit.“ Hinzu kommt 
ein Arbeitsplatz, der durchaus auch 
am heimischen Küchentisch oder 
im Intercity liegen kann. Im Zuge 
der fortschreitenden Digitalisierung 
verlagert sich die Erwerbseinkom-
menserzielung zunehmend weg von 
materieller hin zu geistiger Produk-
tion. Das Nachdenken über ein Mar-
ketingkonzept beim Spaziergang, 
der Geistesblitz beim Zähneputzen 
oder die Diskussion um ein speziel-
les Thema mit Freunden wird so zur 
Frage: Ist das schon Arbeit? Wenn 
ja: Wird mir die honoriert? Und: 
Bin ich während dieser Arbeitszeit 
eigentlich versicherungstechnisch 
abgesichert?

Das Thema Arbeit lässt sich kaum 
noch mit Paragraphen bändigen – 
und daraus resultiert die Frage, wie 
es zurzeit ums Arbeitsrecht steht. 
GA-Autor Jörg Wild hat sich über den 
komplizierten Themenkomplex mit 
dem Direktor des Institute of Labor 
Economics (IZA) in Bonn Professor 
Dr. Hilmar Schneider unterhalten.

In einem Statement für den Bonner 
Netzwerkabend haben Sie im 
vorigen Jahr gesagt, dass die Arbeit 
zunehmend intellektualisiert wird, 
und sich dadurch das Arbeitsrecht 
ändern muss. Was meinen Sie 
genau?
Hilmar Schneider: Ein wachsender 
Teil der Jobs beinhaltet vorwiegend 
geistige Arbeit. Dazu brauchen wir 
unser Gehirn, und das schaltet be-
kanntlich niemals ab. Die besten 
Ideen für ein Marketing-Konzept 
oder einen Gebäudeentwurf kom-
men den Verantwortlichen nicht 
selten im Schlaf oder vielleicht wäh-
rend eines Spaziergangs. Geistige 
Arbeit lässt sich nicht in ein starres 
Zeitkorsett pressen. Die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit ver-

schwimmen. Ein Arbeitsrecht, das 
Arbeit an festen Zeiten festmacht, 
geht in immer mehr Fällen an der 
Lebenswirklichkeit vorbei.

Wenn Menschen eigenständi-
ger arbeiten und noch dazu viel 
zu Hause – was ändert sich am 
Arbeitsrecht?
Schneider: Das Arbeitsrecht än-
dert nur der Gesetzgeber. Insofern 
müsste man die Frage wohl anders 
stellen.

Geistige Arbeit führt nicht nur zu 
einer Entgrenzung von Arbeit und 
Freizeit, auch der Ort der Leistungs-
erbringung verliert an Bedeutung. 
Das Arbeitszeitgesetz 
hängt aber noch an 
der Vorstellung fest, 
Arbeit ließe sich über 
die Anwesenheit an 
einem bestimmten 
Ort definieren. Wenn 
Menschen mehr und 
mehr von zu Hause 
arbeiten, funktioniert 
das dummerweise nicht 
mehr, denn die Menschen 
sind dann ja im Prinzip 
permanent zu Hause. Wie 
will man dann noch definie-
ren, was davon Arbeitszeit und 
was Freizeit ist?

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Schneider: In der Praxis führt das 
zwangsläufig zu aberwitzigen 
Rechtsstreitigkeiten. Vor einiger Zeit 
ging ein Fall durch die Medien, bei 
dem das Bundessozialgericht zu 
entscheiden hatte, ob ein häusli-
cher Unfall, der einem Arbeitneh-
mer auf dem Weg vom Schlafzim-
mer zum Arbeitszimmer zustieß, 
als Arbeitsunfall zu werten sei. 
Der Arbeitnehmer wollte morgens 
von seinem Schlafzimmer unge-
waschen direkt ins Arbeitszimmer 
zum Arbeiten. Dabei stürzte er auf 
der Wendeltreppe, die die beiden 
Räume verbindet und brach sich 
einen Brustwirbel. Das Bundesso-
zialgericht entschied, dass dies im 
vorliegenden Fall als Arbeitsunfall 
zu betrachten sei, weil der zurück-
gelegte Weg in der Wohnung des Be-

schäftigten als „unmittelbar unter-
nehmensdienlich“ zu betrachten 
sei. In diesem Fall hat das Gericht 
zwar zugunsten des Arbeitnehmers 
entschieden, aber ich kann mir 
nicht vorstellen, dass sich solche 
Fragen im Einzelfall stets zweifels-
frei klären lassen, wenn im Prinzip 
Aussage gegen Aussage steht. Abge-
sehen davon muss auch die Frage 
erlaubt sein, ob wir es uns wirklich 
leisten wollen, die Arbeitsgerich-
te mit solchen kaum zu klärenden 
Streitigkeiten lahmzulegen.

Wie hat sich das Arbeitsrecht durch 
Corona überhaupt verändert?
Schneider: Aus einer pandemischen 
Notlage heraus wurde zeitlich be-
fristet der sogenannte „Homeoffi-
ce-Zwang“ verordnet. Das hat er-
staunliche Lernprozesse ausgelöst, 
sowohl auf Seiten der Führungs-
kräfte als auch auf der Seite der Mit-
arbeiter. Führungskräfte mussten 
lernen, dass der Laden auch laufen 
kann, wenn die Mitarbeiter nicht 
permanent unter Aufsicht stehen, 
und Mitarbeiter haben durch mehr 
Zeitsouveränität und den Wegfall 
von Leerzeiten durch Pendelei mehr 

Lebensqualität gewonnen. Nun 
liebäugelt der Arbeitsminister mit 
einem Recht auf Homeoffice. Das 
dürfte de facto aber eher zu einer 
neuen Spielwiese für Betriebsräte 
mutieren.

Worauf müssen sich das Arbeits-
recht – oder die Arbeitnehmer – 
überhaupt noch einstellen?
Schneider: Eigentlich geht es – zu-
mindest bei geistiger Arbeit – nicht 
um den Input in Form von Arbeits-
zeit, sondern um den jeweiligen 
Output. Der ist leider ungleich 

schwieriger zu messen als 
Anwesen-

heitszeiten, und das stellt hohe An-
sprüche sowohl an die Führungs-
qualität von Vorgesetzten als auch 
an die Verantwortungskompetenz 
von Mitarbeitern. Mit arbeitsrecht-
lichen Vorgaben lässt sich das kaum 
lösen.

Recht hinkt ja oft den tatsäch-
lichen Entwicklungen hinterher. 
Ist das mit der rasant wandelnden 
Informations- und Digitalisie-
rungswelt im Arbeitsbereich noch 
zu stemmen?
Schneider: Die neue Welt wird ja 
nicht dazu führen, dass der Anlass 
für Streitigkeiten verschwindet. Nur 
der Charakter der Streitigkeiten wird 
sich verändern. Insofern muss der 
Gesetzgeber dafür sorgen, dass das 
Recht der Lebenswirklichkeit folgt. 
Dazu gehört beispielsweise anzu-
erkennen, dass sich die Rolle von 
Arbeitnehmern zunehmend der von 
Selbständigen annähert. Die Vielfalt 
der existierenden Tätigkeiten erfor-
dert immer mehr Spezialisten. Von 
Spezialisten wird erwartet, dass sie 
einen Großteil der Entscheidun-
gen, die für die Erreichung eines 
vorgegebenen Ziels zu treffen sind, 

eigenständig treffen. Wenn es also 
Regelungsbedarf gibt, dann vor al-
lem dahingehend, Arbeitnehmer 
davor zu schützen, dass ihre Leis-
tungserbringung zu Unrecht als 
mangelhaft beurteilt werden kann, 
ganz analog zu Selbständigen, deren 
Kunden auch nicht ohne Weiteres 
die Zahlung verweigern können, 
wenn sie mit der erbrachten Leis-
tung zu Recht oder Unrecht unzu-
frieden sind.

Arbeitsrecht und Arbeitszeit hän-
gen eng zusammen – wie funk-
tioniert das noch, wenn Arbeits-
zeit zum Beispiel im Homeoffice 
zerfleddert?
Schneider: Der Gesetzgeber hat 
sich bislang darum herum 
gedrückt, eine zeitge-
mäße Definition 
von Arbeit 
zu liefern. In 

der Praxis 
sind Rich-

ter aber 
trotzdem 

gezwungen, 
in Zweifelsfällen 

zu urteilen. Daraus 
entwickelt sich Richter-
recht, und das hat zu 
einer durchaus pragma-

tischen Lösung geführt. 
Im Kern läuft es darauf 

hinaus, Arbeitszeit als die 
Zeit zu betrachten, in der man 

der Weisungsgebundenheit durch 
einen Arbeitgeber unterliegt. Ein 
Arbeitgeber kann also beispiels-
weise Zeiten mit den Mitarbeitern 
vereinbaren, zu denen sie erreich-
bar sein müssen. Solange sich diese 
Zeiten im Rahmen der Höchstgren-
zen bewegen, ist damit den Anfor-
derungen des Arbeitszeitgesetzes 
Genüge getan. Ob jemand während 
dieser Zeiten arbeitet oder sich Fil-
me anschaut, interessiert dann nie-
manden mehr, solange am Ende die 
Leistung stimmt.

Wenn Arbeitszeit und Ort nicht 
mehr starr sind – wie klappt dann 
beispielsweise der Gesundheits-
schutz – wenn ich mich also im 
Homeoffice während der Arbeits-
zeit verletze aber dafür keine 
Zeugen habe?
Schneider: Meines Erachtens lässt 
sich das nur lösen, indem die ima-
ginäre Trennung zwischen Arbeit 
und Freizeit für geistige Tätigkeiten 
auch versicherungsrechtlich aufge-
hoben wird. Die Unfallversicherung 
eines Arbeitnehmers gilt dann eben 
rund um die Uhr und sieben Tage 
die Woche. Und um Arbeitnehmer 
vor Überlastungssituationen zu 
schützen, muss man sich über eine 
betriebliche Prophylaxe Gedanken 
machen, die frühzeitig zu erkennen 
hilft, wo sich Probleme aufbauen 

um entsprechend tätig werden zu 
können.

Was sind die schwierigsten Knack-
punkte, wenn Recht nicht aktuell 
mit der Entwicklung Schritt hält?
Schneider: Wenn Recht und Gesetz 
sich zu weit von der Lebenswirklich-
keit entfernen, verliert die staatliche 
Ordnung ihre Autorität.

Sie fordern „eine Entrümpelung 
eines antiquierten Arbeitsrechts, 
um so intellektuelle Kapazitäten 
freizusetzen“. Schränkt das Arbeits-
recht diese Kapazitäten ein?
Schneider: Wo kein Kläger, da kein 
Richter. In der Praxis scheren sich 
Geistesarbeiter wenig um Arbeits-
zeitregelungen. Schwierig wird es 
nur dann, wenn man dem durch 
starre Regelungen begegnen will. 
So hat beispielsweise der Betriebs-
rat von Porsche vor einiger Zeit ge-
fordert, dass am Wochenende keine 
dienstlichen E-Mails versendet wer-
den dürfen. Damit erreicht man das 
Gegenteil dessen, was erreicht wer-
den soll. Statt einem Arbeitnehmer 
zu ermöglichen, einen wichtigen 
Gedanken zu einem betrieblichen 
Problem auf der Stelle loszuwer-
den, um sich danach befreit den 
persönlichen Bedürfnissen widmen 
zu können, zwingt man die Betrof-
fenen, die Sache im Kopf mit sich 
herumzuschleppen, bis am Montag-
morgen der Wecker klingelt.

Gibt es auch Arbeitnehmer-Grup-
pen, für die sich wenig ändert?
Schneider: Natürlich gibt es nach 
wie vor Arbeitsplätze, die traditio-
nell funktionieren, das heißt wo die 
Leistungserbringung orts- und zeit-
gebunden erfolgt. Das gilt etwa im 
Handwerk, am Bau, oder im Super-
markt. Da braucht sich niemand 
philosophische Fragen darüber zu 
stellen, was eigentlich Arbeit ist.

„Die Grenzen verschwimmen“
Der Direktor des in Bonn ansässigen Institute of Labor Economics (IZA) spricht über die moderne Ausgestaltung des Arbeitsrechtes

und das besonders schwierige Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit bei Geistesarbeitern
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Bundesregierung tätig, u.a. seit 2007 
als Mitglied der Deutschen Zensus-
kommission und von 2006 bis 2008 
als Mitglied des Nationalen Rates 
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BONN. Gerade in diesen Zeiten sind 
die Dienste des Beratungsunterneh-
men p4d gefragt: Corona hat ganze 
Belegschaften ins Homeoffice ver-
wiesen, Teams kommunizieren 
virtuell, Lieferketten reißen Löcher 
und zwingen zu flexiblem Handeln. 
Der Krieg in der Ukraine zerbröselt 
letzte Gewissheiten. Hinzu kommt 
der technologische Wandel – auch 
hier hat Corona Lücken im System 
offenbart.

Viele Baustellen also, mit denen 
sich Unternehmen und Organisa-
tionen heute konfrontiert sehen. 
Claus-Bernhard Pakleppa, Grün-
der und geschäftsführender Ge-
sellschafter von p4d, hat für alle Ver-
ständnis, die damit kämpfen. „Ganz 
oft ändern sich ja auch Rahmenbe-
dürfnisse, wenn etwa jüngere Mit-

arbeiter ganz neue Ansprüche an die 
Arbeit stellen“, sagt er. „Es kann viele 
Gründe haben, warum es in einem 
Unternehmen hakt und nicht richtig 
voran geht. Deshalb ist ein neutraler 
Blick von außen so wichtig.“

Den liefert p4d – das für partner-
ship for development steht. Mit 
einem vielfältigen „Instrumenten-
kasten“ begeben sich die Berater 
nach ersten Interviews und Recher-

chen auf Lösungssuche. „Wir sind 
dabei nicht tagelang in den Büros 
der Kunden“, erzählt Pakleppa. Die 
Analysen beruhen auf wissenschaft-
lichen und oft auch ethnologischen 
Ansätzen. „Wir verstehen uns auch 
als Sparringspartner für die Füh-
rungskräfte“, sagt der p4d-Chef und 
meint damit: Die Firmen müssen 
selbst verstehen, welche Wirkkräfte 
von außen und von innen am Werk 
sind, und wie sich eigene Lösungen 
finden lassen.

Ein Beispiel ist die Rückholung 
von Mitarbeitern nach den Coro-
na-Umbrüchen. Viele, die sich im 
Homeoffice eingerichtet haben, 
wollen vielleicht nur noch begrenzt 
zurück ins Büro – aber interne Be-
ziehungen müssen wieder auf-
gebaut werden. Dabei sollte eine 
Führungskraft nicht nur auf die 
Wünsche der Mitarbeiter hören, 

sondern durchaus auch „neue For-
men des Zusammenkommens im 
verbindlichen Rahmen“ festlegen, 
die dann für alle gelten. Jede noch 
so neue Arbeitsethik braucht neben 
Flexibilität unbedingt auch fixe Rah-
menbedingungen.

Ähnliches gilt für die Umbrüche, 
die die rasant fortschreitende Digi-
talisierung mit sich bringt. Wünsche 
dürfen geäußert werden, aber Ab-
läufe müssen als verbindlich gelten. 
„Wir wollen also Impulse geben und 
aufrütteln“, beschreibt Pakleppa 
den Anspruch an seine Arbeit. Und 
fügt lächelnd hinzu: „Jemand von 
außen darf dann auch mal dunkle 
Wahrheiten ansprechen, die viele im 
Betrieb kennen, die aber niemand 
laut sagen wollte.“

Buchtipp: Haas/North/Pakleppa: „Trans-
formation“, Vahlen Verlag, 34 Euro

Impulsgeber in Zeiten des Wandels
Claus-Bernhard Pakleppa und sein Team beraten Unternehmen und Organisationen
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